
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1993/7/14 13Os123/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.07.1993

Norm

StGB §133 D2

Rechtssatz

Unabhängig von einer bestehenden Rückzahlungsverp3ichtung kommt es durch Gewährung eines Darlehens immer

zu einer Vermögensvermehrung des Darlehensnehmers.
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